
§253 9. K a p i t e l  — M ili tä r s tra f ta te n 300

tärstraftaten, wenn die Folgen für die Aufrechterhaltung der 
militärischen Disziplin und Einsatzbereitschaft sowie die 
Schuld des Täters gering sind und mit Rücksicht auf die 
Schwere und die Umstände der Tat sowie die Persönlichkeit 
des Täters bei Anwendung der Disziplinarvorschrift durch 
den Kommandeur die Einhaltung der sozialistischen Gesetz
lichkeit durch den Täter zu erwarten ist.

(3) Über Vergehen nach den Kapiteln 2 bis 8 dieses Geset
zes entscheiden die Kommandeure nach Übergabe durch die 
Militärjustizorgane auf der Grundlage der Disziplinarvor
schrift, wenn die Voraussetzungen des § 28 Absatz 1 vorliegen.

(4) Die Kommandeure entscheiden Uber die disziplinari
sche Verantwortlichkeit von Militärpersonen, die Verfehlun
gen begangen haben.

1. § 253 regelt die Aufgaben des Kommandeurs in der Strafrechts
pflege, besonders bei der Vorbeugung und Bekäm pfung von K rim i

n alitä t und anderen Gesetzesverletzungen nach A rt. 3, und legt seine Stel
lung in der S trafrechtspflege auf der G rundlage des § 7 Abs. 1 EGStGB 
fest.

Nach Abs. 1 haben die P rinzipien des A rt. 3 volle Geltung für den 
K om m andeur als staatlichen Einzelleiter, trotz vorhandener spezifischer 
Bedingungen, die sich aus der m ilitärischen Einzelleitung und dem m ili
tärischen Leben ergeben. Dabei ist der gesetzliche H inweis auf ih r Zu
sam m enw irken m it den m ilitärischen Kollektiven und den anderen gesell
schaftlichen K räften hervorzuheben.

2. § 253 en th ä lt w eiterhin die Abgrenzung von Militärstraftaten und 
Dlsziplinarverstößen auf der G rundlage des § 3, die Festlegung der

Ü bergabe und Behandlung von Vergehen nach den anderen K apiteln des 
Bes. Teils un ter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 sowie die Regelung 
der Behandlung von V erfehlungen nach § 4 durch M ilitärpersonen. Diese 
Bestim m ung ergibt sich aus der W eiterentw icklung der Prinzipien der 
sozialistischen Rechtspflege seit Erlaß des MStG, die auch vollinhaltlich 
für den m ilitärischen Bereich und d ie  M ilitärjustizorgane gelten.

3. Kommandeur ist jeder m ilitärische Einzelleiter in der NVA oder in 
den Organen des W ehrersatzdienstes. Sein jew eiliger Zuständig

keitsbereich sowie seine D isziplinarbefugnis sind in Befehlen bzw. in den 
m ilitärischen D ienstvorschriften festgelegt. § 253 Abs. 1 gilt fü r K om m an
deure aller Stufen.

Militärische Kollektive sind fü r Soldaten die Kompanie, das Bataillon 
oder gleichgestellte Einheiten, fü r  U nteroffiziere die im  D ienstgrad bzw. 
in der D ienststellung gleich- oder höhergestellten U nteroffiziere des Ba
taillons oder der gleichgestellten Einheit, fü r Offiziere die im Dienstgrad 
bzw. in der D ienststellung gleich- oder höhergestellten Offiziere des Regi
m ents oder des gleichgestellten Truppenteiles (Disziplinarvorschrift der


